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Metall - Proben

welche mit dem L . oder dem Stadtwappen als dem
Startzeichen gestempelt werden sollen :

Gold in der Goldarbciterey rg Karst fein .
6 Ksist Zusatz.

Silber i z Loch feines, ; Loth Zusatz,
oder nach sranzös. Manier 9 den . - 8 gr . fein .

2 den. 6 gr. Zusatz,
von Kupfer.

Zinn , 4 >b . fein ,
i IK. Zusatz von Bley.

Ehrenc Geschirre , 1 Cenrner Kupfer , 20 Pfund
Zinn .

Geld .

Geld - oder Münzfuß der Republik Bern , ist nach
dem Jahr 175 ? bestimmten Tarif , in welchem
alle Gold - und Silbcrforten nach dem Werthe
der seinen Mark gewürdiget worden sind .

Gold , die feine Mark 206 Kronen 10 Batzen,
oder hiesige Franken ziü .

Silber , die feine Mark 14 Kronen is Batzen ,
oder hiesige Franken z ü . Also ist das Verhält¬
niß der beyden Mttallcn wie i zu 14 !.

In der Münzstadt in Bern werden folgende
Geldsorten sabricirt :

Gold . Dukaten si 2 ; Z Karat Gewicht 6 ; Gran .



2yl

Seit , 79 ; werden auch Dublonen ausgemünzt,
von gleichem Korn wie die französischen Schild -
louisd' ors . und an Gewicht 14 ; französische Gran
haltend , ü Kr. 6 - Btz.
Silber . 12 Btz. Stück , Gewicht ; ozur Mark .

; Btz . Stück , Gewicht zur Mark ,
12 Kzer Stück - Gewicht l io zur Mark .

Jetzt ( ' 79t ) sind auch Neue Thaler z» 40 Btz .
ausgemünzt worden .
Scheidmünzen . Ganze Batzen 10z zur Mark .

halbe Batzen izo zur Mark .
Kreuzer

'
240 zur Mark.

- Kzer oder Vierer 400 zur Mark.
Unsere wirkliche Geldsorten sind nach jetzigem

Münzfuß :
Dukaten zu 7 h . oder 2 Kronen 20 Btz.
Zchcnbatzenstück zu 40 Kreuzer .
Fünfbatzcnstück zu 20 Kreuzer.
Zchnkreiizcrsiück.
Ganze Batzen zu 4 Kreuzer.
Halbe Batzen zu 2 Kreuzer .
Kreuzer .
Vierer oder Kreuzer.

In den Jahren 17z ; und 1777 sind alle fremde
LcheLLs theils verboteN/lheils abgewürdigetworden .
Da man aber die neuen Louisd 'ors und Fcderlhatcr
in einem etwas höhern Preise als der Pari gewur--
digcl hat , so sind alle fremde Llpecs « aus dem
Lande gewichen , und siehet man m hiesigen Lan¬
den wenig andere mehr , als
Französische Louisd'orS oder Schildduvloncn zu

16 h . oder 160 Btz . welche geben 6 Kr . , o Btz .
Ganze Laub - oder Fedcrrhalcr, zu 4 b. . ooer 40 Btz .
Halbe Federthalcr , zu 2 L . oder 20 Btz .



Ideale Gelder :
so nur zur Rechnung dienen r

Thaler von Btz .
Cr . Kronen von 2 ; Bg .
L . Franken von 10 Btz .
1b . Pfund von 7 ' Vh . oder ; o Kreuzet,
ff . Schilling von 20 auf ein Pfund,
d . Pfennig von 12 auf einen Schilling .
In dem Aergäu rechnet man auch öfters nach

Gulden , deren jeder 2 Ib ausmacht.
Die Münzkammer hat die Aufsicht über die

Gold - Silber - und medicmifche Gewichte , und
läßt dieselben durch ihren bestellten Fecker prüfen.

Die Ohmgeld - oder N^ einkammer hat die
Aufsicht über die Eifengcwichte ; die Püuen und
Mäße trockener Fruchte und die Mitchb . chcr ; sie
läßt solche durch den bestellten Maß - und Gewicht-
fecker prüfen.

Das Salzgcwicht , steht unter der Aufsicht der
Salzdirekcion , welche selbiges auch durch den be¬
stellten MaS - und Gewichtfecker prüfen läßt .

Die Elle wird an den Märkten von einem
Aufgeschossenen der Kaufleutenzunft geprüft.

Nach der bestimmten Beschaffenheit unsrer Ge¬
wichte und Maaße kann man leicht eines durch
das andere berechnen , und auch das Verhältniß
anderer Lander gegen die unsern finden .

Damit aber ein jeder diejenige Kalis wisse ,
nach welcher dergleichen Prüfungen können ange¬
stellt werden , so wollen wir bemerken , daß ein cu-
bischer Schuh Bcrnmaas vom Soodbrunnenwasser
in tempcrirter Wärme 102 Mark , s Unzen 22 den.



12 Gr . xvlä » äe ML7L wiegt ; — oder 48 Pfund
r ; i

'
s Loth Eisengewicht .
An disiillirtcm Negenwasser ior Mark / 5 Unz.

ly den. iyi Gran .
Nach Herrn BclidorS Berechnung wiegt der

französische cubische Schuh an Soodwasser 69
Pfund 14//5 Unzen / oder 65 Pmnd 2 ; ! Loth
Eisengewicht / und an Regenwasser 69 Pfundn .

'
o
'
° Unzen .
ES hat eine halbe Unze Soodbrunncnwasscr

i8i4Ä hiesige , oder in5 ??/ ' französische eubische
Linien , und eine halbe Unze distillirteS Regen¬
wasser ist gleich i8 ' 6^ hiesigen , oder > ; z6 .̂
franz. kubischen Linien. Hat man nun ein mit
dergleichen Wasser gefülltes Gcfäsi gewogen, sokann man seinen kubischen Innhalt finden.

Eben so leicht kann man aus dem bekannten
kubischen Innhalte das unbewußte Gewicht finden ;da ein Bcrnduodccimalzoll an Soodbrunnenwafier
274 ;? Gran , an distillirtcm Regenwasser 274s- Gr .der franz. Duodecimalcubiczoll an Soodwasser

und an distillirtem Regenwasser ^ 72/̂ Gr .
wägen.

Noch verdient bemerkt zu werden , daß der
hohe Stand Lern von jeher gute und feine S ' l-
bersorten ausgeprägt hat , und er ist die Ursache,
daß auch die benachbarten Kantone besseres Geldin Courö zusetzen sich bestreben , als es in voriacn
Zeiten ben ihnen nicht üblich war. Mit aroßemNachdruck verbannre der Kanton Bern die im
Lande einaebracbten elenden Geldsorten von den
Schwenckkantonen u - L dem Au - lande . Im Jahr
17 ; r stellt .- die Regierung eine eigene Geld - Vcr »u . Theil. L



- 94

önßenmcft, - Tonimißion auf ; lies alle » fremde
schlechte Geld einwechseln , und zahlte ncugefchla -
gcne Landschaft ^ - Münze dagegen . Hundert¬
tausend Thaler wurden dazu bestimmt / diesem
Landvcrderblichen allgrmeingewordencn Uebel zu
steuren . Das fremde schlechte Geld ließ man durch
Partikularen wieder über das Gebier mir Verlust
hinausschaffen . Der Erfolg entsprach doch noch
nichr ganz der Absicht . Bald kamen wieder diese
schlechte Gelder zum Vorschein , und die ernstlich -
sten obrigkeitlichen Ermahnungen hakten abermals
keine lauge Dauer . Im Jahr 17 ; -- nahm die
Regierung diese Angelegenheit nochmals vor / sie
sehte allen ihren Ernst daraufund bestimmte große
Summen die Einwechselung zu veranstalten :
nach unablässigem strengen Aussehen ward endlich
daS Uebel entfernt . Die Landmünze wurde überall
gesucht und angenommen , keine Zahlung war
gültig , die nicht in solcher geschah , nur allein
die französischen (großen und kleinen Thaler
wurden für gut und Landcoursirend geschätzt ;
alle fremde kleinere Gcldsorten waren verbannt -.
Allein gültig waren die von Bern selbst ausgeprägte
Batzen , halbe Bayeii ; Zehcnkrcuzcrstücke , ; Btz .
und io Vtz . Stücke , und nur sehr wenige 15 Btz .
S tücke . Noch fetzt siehet man keine andere kleine
Münze al » diese .

Kunstsachen. Gemälde . Alterthümer .
Münzkabinette .

(Man sehe den lten Theil von Seit « ror bis r - s . )
Es ist kein einziges eigentliches Gcmähldekadinet in

Bern , aber viele Partikularen besitzen theils in der
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